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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Stadtvertretung 17.06.2008

 
 
Änderung der Zuständigkeitsordnung, Anlage zu § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt: 
 
§ 5 der Zuständigkeitsordnung wird in Nr. 4 geändert und lautet nunmehr wie folgt: 
 
4. Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Träger von Beratungsstellen 
 
 
§ 6 der Zuständigkeitsordnung erhält folgende Fassung: 
 
Entscheidungen des Ausschusses für Schule und Sport  
 

1. Festlegung von Schuleinzugsbereichen 
2. Grundsätze der Schülerbeförderung 
3. Entscheidungen im Rahmen der allgemeinen Grundsätze und über Richtlinien zur 

Förderung des Sports und zur Nutzung der Sportanlagen 
 
§ 6 a der Zuständigkeitsordnung erhält folgende Fassung: 
 

1. Entscheidungen im Rahmen der allgemeinen Grundsätze und über Richtlinien für die 
Kinder- und Jugendarbeit 

2. Übertragung von Aufgaben der Stadt Norderstedt im Bereich der Jugendhilfe auf 
andere Träger 

3. Abschluss von Verträgen und Erlass von Richtlinien über die Förderung von 
Einrichtungen im Bereich der Jugendhilfe anderer Träger 

4. Übertragung von Aufgaben der Stadt Norderstedt auf andere Träger im Bereich der 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 

5. Abschluss von Verträgen und Erlass von Richtlinien über die Förderung von 
Einrichtungen anderer Träger im Bereich der Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 

6. Erlass von Richtlinien über die Ermäßigung der Regelgebühr für 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

7. Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die Kindergartenbeiräte anderer 
Träger 

8. Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe 
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Sachverhalt 
Mit der „Achten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Norderstedt“ wurden die 
Zuständigkeiten des Ausschusses für junge Menschen (neu Ausschuss für Schule und 
Sport) und des Jugendhilfeausschusses neu geregelt.  
 
Die Anpassung der Zuständigkeitsordnung regelt für die Ausschüsse deren Kompetenzen. 
 
 
 
 
 
 


